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Themen dieses BUZ aktuell : Die Bestrebungen der Zahnärztekammer Berlin, das Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte in eine eigene 


             selbstständige Körperschaft zu überführen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Direktor des Instituts für öffentliches Wirtschaftsrecht der Westfälischen Wilhelms - Universität Münster, Universitätsprofessor Dr. Dirk Ehlers, hat unter dem Titel 

Rechtsfragen der Organisation des Versorgungswerkes der Zahnärztekammern (sic!) Berlin

ein Rechtsgutachten erstattet, in dem er ausführt:

Das Versorgungswerk Zahnärztekammer Berlin hat mich gebeten, eine rechtsgutachterliche Stellungnahme darüber abzugeben, welche organisatorischen Maßnahmen sich empfehlen, um zum einen eine Versorgung der Berliner, Bremer und Brandenburger Zahnärzte zu gewährleisten, zum anderen den verfassungsrechtlichen Vorgaben gerecht zu werden. (Gutachten, S. 3)

Ich meine, dass es schon nicht zu den Aufgaben des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin gehören kann, Gutachtenaufträge zu vergeben, denn:

Nach außen hin tritt allein die Kammer in Erscheinung. Dementsprechend vertritt der Vorstand der Zahnärztekammer Berlin das Versorgungswerk gerichtlich und außergerichtlich (Gutachten , S.10)

Daher sind folgende Fragen zu stellen: 

In welcher Sitzung hat der Verwaltungsausschuss des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin und welchem Tagesordnungspunkt beschlossen, ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben?

Wer hat die Vergabe an Prof. Dr. Ehlers vorgeschlagen?

Was hat das Gutachten gekostet und aus welchem Etat ist es beglichen worden?

Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

Wie der Verfasser in einem Gutachten ausführlich dargelegt hat, 

- Grundlagen berufsständischer Versorgungswerke, curia Verlag, Raíner Vollmer, Berlin 2002. insbesondere S. 114 ff.

empfiehlt es sich nämlich nicht, das Versorgungswerk einer Kammer als unselbständige Einrichtung zu führen Deshalb erscheint es auf alle Fälle angezeigt, die Konstruktion des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin als unselbständige Einrichtung aufzugeben. (Gutachten, S. 11)

Tatsächlich hatte der Gutachter in seinem vorerwähnten Gutachten aus dem Jahr 2002, welches er der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungswerke erstattet hatte, dargelegt, dass es sich empfehle, diese als teilrechtsfähige Vereinigungen und keineswegs als gänzlich selbständige Einrichtungen zu führen!

- Grundlagen berufsständischer Versorgungswerke -

Eine klare Trennung der Kammern und der Versorgungswerke ließe sich dadurch erreichen, dass den Versorgungswerken der Status einer rechtlich selbstständigen Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen wird. Vergleichend lässt sich darauf hinweisen, dass die Mehrzahl der Versorgungswerke der Rechtsanwälte so organisiert ist. Doch würde eine solche Trennung zugleich zu einer Entkopplung des Kammer- und des Versorgungswesens führen. Es bestünde die Gefahr, dass sich beide Bereiche auseinander entwickeln. Dies erscheint nicht wünschenswert. Insbesondere könnte die Kammerversammlung den Versorgungswerken dann nicht mehr die notwendige demokratische Legitimation vermitteln. Vielmehr müsste ein eigenes Repräsentativorgan für die Versorgungswerke geschaffen werden. Überzeugende Gründe für eine so weitgehende Verselbstständigung sind nicht ersichtlich. (Grundlagen - Gutachten S. 117)

Vorzuziehen ist eine Lösung, welche den Versorgungswerken die Stellung einer teilrechtsfähigen Vereinigung der Kammer einräumt. Die Versorgungswerke blieben dann Einrichtungen der Kammer, könnten aber selbstständiger als bisher agieren. Die Teilrechtsfähigkeit sollte sich sowohl auf das Auftreten im Rechtsverkehr als auch auf die vermögensrechtliche Stellung der Versorgungswerke beziehen.“ (Grundlagen - Gutachten S. 117/118)

Diese klaren Empfehlungen entsprachen hier aber offenbar nicht den Wünschen seiner Auftraggeber.

Auch das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin selbst strebt die Errichtung einer eigenen Körperschaft an.(Gutachten, S.3)

Daher ist doch wohl die Frage zu stellen: 

Darf der Schwanz mit dem Hund wackeln? 

Aufgrund welcher demokratischen Legitimation hält das Versorgungswerk sich für berechtigt, die Errichtung einer eigenen Körperschaft anzustreben?

Noch ist das Versorgungswerk eine unselbständige Einrichtung der Zahnärztekammer Berlin und hat selbst keinerlei politisches Mandat.

Prof. Dr. Ehlers ist nun aber gezwungen, seine früheren Empfehlungen zu relativieren, und dies tut er mit einem bemerkenswert unjuristischen Argument:

Nach alledem ist festzustellen, dass eine Ausgestaltung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin als teilrechtsfähige Vereinigung keine optimale Lösung darstellt, weil sie auf halben Wege stehen bleibt.(Gutachten, S.16)

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es sich empfiehlt, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin vollständig in Gestalt einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verselbständigen.(Gutachten S. 17)

Weil das Versorgungswerk erst aufgelöst werden müsste, um eine neue Körperschaft des öffentlichen Rechts zu gründen, und dies kompliziert ist, schlägt er eine Umwandlung des bestehenden Versorgungswerks im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge vor, für welche das Berliner Kammergesetz geändert werden sollte.

Dass damit „der verfassungswidrige Zustand“, der durch die mangelnden Mitwirkungsrechte der brandenburger und bremer Zahnärzte im bestehenden Versorgungswerk im Verhältnis 1: 1 aufrechterhalten wird, weil Gesamtrechtsnachfolge die Übernahme von Rechten und Pflichten bedeutet, wie sie bestehen, zeigt mehr als deutlich, dass die Angabe,

Die Betroffenen haben Überlegungen angestellt, wie der verfassungswidrige Zustand beseitigt werden kann. (Gutachten S. 3). 

nur vorgeschoben ist, um das wirkliche Ziel: „Verselbständigung des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Berlin“ zu erreichen.

So kommt es, wie es kommen soll:

Die Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin hat dem Satzungsausschuss der Zahnärztekammer einstimmig den Auftrag erteilt, sich beim Gesetzgeber umgehend und nachhaltig für die Gründung einer eigenen Körperschaft einzusetzen. (Gutachten, S. 3)

Das Kammergesetz wird geändert. 

Der Vorstand der Zahnärztekammer lädt die Delegierten sofort danach zu einer Versammlung zum alleinigen Tagungsordnungspunkt „Verselbständigung des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Berlin Beschluß“ ein.

Die gewünschte Beschlussfassung durch die Delegierten ist am 22. Juni 2006 ist nur daran gescheitert, dass nicht genügend Delegierte anwesend gewesen sind, um das für eine solchen Beschluss nötige Quorum zu erreichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, denkt deshalb bitte noch einmal darüber nach, was die wirklichen Gründe für die angestrebte Verselbständigung des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Berlin sein können, und ob eine solche rechtliche Verselbständigung unseres Versorgungswerkes wirklich in unserem Interesse sein kann.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

BUZ e.V. der Vorstand  

